
1. Kunstmarkt in Essen-Borbeck am 29. Juli 2016 

GRUNDSÄTZLICHE 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Für eine Teilnahme am Kunstmarkt ist Folgendes 
zu beachten: 
• Die ausgestellten und zum Verkauf angebotenen 

Objekte und Artikel müssen selbst gefertigt sein. 
• Eigene Entwürfe dürfen nicht von Fremdfirmen 

hergestellt worden sein. 
• Das Angebot der einzelnen AusstellerInnen muss 

sich auf Kunst in zwei Gewerken beschränken. 
• Nur die in der Bewerbung für die Teilnahme 

angegebenen Arbeiten und Objekte sind für die 
Ausstellung und für den Verkauf erlaubt. 

• Eingekaufte Handelsware und Industrieprodukte 
sind vom Kunstmarkt ausgeschlossen. 

• Ein Namensschild ist auszulegen. 
• Die AustellerInnen verpflichten sich, ihren Stand 

und die Umgebung während der Veranstaltung 
sauber zu halten.  

• Werden die Bedingungen nicht eingehalten, kann 
der Veranstalter die sofortige Räumung des 
Standplatzes anordnen. 

ANMELDUNG UND TEILNAHME 
Die Anmeldung für den Kunstmarkt ist bis 
zum 19. Mai 2016 möglich. 
Wichtige Unterlagen für die Anmeldung: 
• Bewerbungsbogen vollständig ausfüllen 
• mind. 3 aussagekräftige Farbfotos von den 

einzelnen Kunstobjekten beifügen 
• als Künstlernachweis Atelierbild, Handwerksbrief, 

Gewerbeanmeldung, Nachweis einer 
Mitgliedschaft in Fachverbänden und ggf. Vita 
mitsenden 

Bewerbung an folgende Adresse schicken: 
Initiativkreis Centrum Borbeck e. V. 
Marktstr. 14 in 45355 Essen-Borbeck oder an 
info@ceboborbeck.de  

Nur vollständig eingereichte Bewerbungen 
werden berücksichtigt! 

Die Teilnehmerzahl ist auf ca. 30 beschränkt. Die 
Entscheidung der Auswahlkommission werden wir 
Ihnen bis zum 30. Mai 2016 mitteilen. Im Sinne der 
Veranstaltung ist es wichtig und erwünscht, neben 
den fertigen Arbeiten auch den Herstellungsprozess 
zu demonstrieren. 

VERSICHERUNGSSCHUTZ 
Der Veranstalter gewährt den TeilnehmerInnen 
keinen Versicherungsschutz gegen Personen-, 
Sach- und Diebstahlschäden. 

SCHADENSERSATZ 
Der Veranstalter leistet keinen Schadensersatz, 
wenn die Veranstaltung aus irgendeinem Grunde 
nicht stattfinden sollte. 
Die gezahlten Teilnahmegebühren werden 
abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10 % 
erstattet. 

ZEIT UND ORT 
Am 29. Juli 2016 in der Fußgängerzone in Essen-
Borbeck von 11.00 bis 22.00 Uhr. 
Alle Ständebetreiber verpflichten sich, die Stände 
bis 10.00 Uhr einzurichten und nicht vor 22 Uhr 
abzubauen sowie während der Öffnungszeiten des 
Kunstmarktes anwesend zu sein.  
Ein früherer Abbau führt zum Ausschluss bei 
weiteren Veranstaltungen. 

STANDGEBÜHR 
VERKAUFSSTÄNDE 
Die Standgebühr beträgt je Meter Frontfläche für 
den Freitag 12 € brutto (bei einer Tiefe von 3 m). 
Die Teilnahmegebühr wird erst nach Bestätigung 
der Teilnahme am Kunstmarkt fällig. 

BE- UND ENTLADEN  
PARKVERBOT 
Der Platz darf mit Kraftfahrzeugen nur zum Zwecke 
des Be- und Entladens und nur außerhalb der 
Veranstaltungszeiten befahren werden. Die 
Fahrzeuge können nicht auf der Veranstaltungs- 
fläche abgestellt werden. Den Anweisungen des 
Veranstalters ist Folge zu leisten. 

SICHERHEITSRELEVANTE 
FAKTOREN 
Alle Künstler, die mit offenem Feuer, z. B. 
Bunsenbrennern arbeiten, werden dazu verpflichtet, 
die vorgeschriebenen Löschmittel an ihren Ständen 
bereitzuhalten. 

ABSAGEN UND ÄNDERUNG DER 
TEILNAHME 
Absagen müssen schriftlich per Post (Einschreiben) 
oder Fax (mit Sendebericht) erfolgen. 
• Bei Absage der Teilnahme bis spätestens 10 

Tage vor Beginn des Kunstmarktes erhalten Sie 
bereits gezahlte Standgebühren, abzüglich 10 % 
Bearbeitungsgebühr, von uns zurück. 

• Sollten Sie innerhalb eines kürzeren Zeitraumes 
als 10 Tage vor Beginn des Kunstmarktes Ihre 
Teilnahme absagen, so werden Ihnen die 
Standgebühren in voller Höhe als 
Aufwandsentschädigung angerechnet. 

• Eine Änderung der Standgröße ist nach erfolgter 
Teilnahmebestätigung nicht mehr möglich. 

VERANSTALTER 
 
Veranstalter: 
 
Initiativkreis Centrum Borbeck e. V. 
Marktstr. 14 
45355 Essen 
Telefon 0201-681024 
E-Mail: info@ceboborbeck.de 
www.ceboborbeck.de 


